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1.2    Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission (RPK) der Gemeinde 
Rothenthurm über die Nachtragskredite zu Lasten der Erfolgsrechnung 2021

Bericht

Die Rechnungsprüfungskommission hat die vom 
Gemeinderat vorgelegten Berechnungen und Erläu-
terungen zu den Nachtragskrediten zu Lasten der 
Erfolgsrechnung 2021 eingesehen und auf formelle 
und materielle Richtigkeit geprüft.

Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der 
Gemeindeversammlung, die Nachtragskredite von 
CHF 5 474.25 (ungebundene Ausgaben) zu Lasten 
der Erfolgsrechnung 2021 zu genehmigen.

Rothenthurm, 18. Oktober 2021

Die Rechnungsprüfungskommission:

Dominik Schuler, Präsident Tamara Schuler Bruno Felder



6

2.1 Gesamtbeurteilung und Antrag Gemeinderat 
Bei einem Gesamtaufwand von CHF  9  900  000.– und 
einem Gesamtertrag von CHF 9  180  000.– sieht der 
Voranschlag 2022 einen Verlust von CHF 720  000.– 
vor. 

Die Nettoinvestitionen betragen CHF 1  654  600.–.

Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten 
Die Wohnbevölkerung der Gemeinde Rothenthurm 
wächst stetig.

Im Budgetprozess wurde für das Jahr 2021, aufgrund 
der aktuell herrschenden Pandemie (COVID-19), vor-
sichtig budgetiert. 

Erfreulich ist die derzeitige Erkenntnis, dass sich die 
finanziell negativen Auswirkungen für die Gemeinde 
Rothenthurm in Grenzen halten. Es zeichnet sich ab, 
dass der Steuerertrag im Jahr 2021 höher sein wird 
als erwartet. Anstelle eines budgetierten Verlustes im 
Jahr 2021 darf mit einem stattlichen Gewinn gerech-
net werden.

Kommentar zur finanziellen Entwicklung

Finanzausgleich und Beiträge an Kanton
Die Gesamtsumme des Finanzausgleichbetrages 
2022 sank gegenüber dem Budget 2021 um CHF 
255  200.–. Innerhalb der letzten sieben Jahre haben 
sich diese Vergütungen gesamthaft um CHF 950  200.–
erhöht. 

Die Senkung des Finanzausgleiches hat einerseits mit 
der Erhöhung der Steuerkraft der Gemeinde Rothen-
thurm zu tun. Anderseits hat der Regierungsrat eine 
Berechnungsanpassung beim Normaufwandaus-
gleich vorgenommen. Unter anderem wird die Ent-
schädigungshöhe aufgrund der Anzahl Schulkinder 
nur noch zu zwei Dritteln im Vergleich zum Vorjahr 
angerechnet. Aufgrund der vielen Schüler ist dies für 
Rothenthurm eine markante Senkung des Finanzaus-
gleiches. Der Regierungsrat hat im Gegenzug einen 
Soziallastenausgleich geschaffen, welcher sich auf 
die Einwohnerzahlen der Gemeinden abstützt. Die 
Gemeinde Rothenthurm profitiert nicht im gleichen 
Masse am neuen Ausgleich wie einwohnerstarke Ge-
meinden im Kanton Schwyz. Wie sich der Finanzaus-
gleich und die Grundstückgewinnsteuern für die 
kommenden Jahre entwickeln, ist derzeit noch un-
klar. In den Finanzplanjahren 2023 bis 2025 wurde mit 
gleichbleibenden Beträgen gerechnet.

Die Beiträge an die Pflegefinanzierung nehmen auf-
grund der bundesrechtlichen Gesetzesanpassung 
massiv zu (+ CHF 259  400.–). Der Stimmbürger hat am 
26.09.2021 entschieden, dass die Kosten der Ergän-
zungsleistungen (EL) vollständig durch den Kanton 
getragen werden. Die Gemeinden werden von den 
Beiträgen befreit. Im Vergleich zum Budget 2021 fällt 
für die Gemeinde Rothenthurm ein Betrag von 
CHF  498  500.– für die Beiträge an die Ergänzungslei-
stungen weg. Diese Befreiung der Beitragspflicht 

wird die Erfolgsrechnung von Rothenthurm in den 
kommenden Jahren entlasten. 

Grösste Abweichungen gegenüber dem Vorjahres-
budget
Es ist vorgesehen, die in die Jahre gekommenen 
Strassenbeleuchtungen entlang der Hauptstrasse 
durch neue LED-Leuchtmittel zu ersetzen. 

Bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe wird aufgrund der 
aktuellen Fallzahlen mit weniger Unterstützungslei-
stungen gerechnet. Die Kosten für die Spitex Sattel-
Rothenthurm nehmen zu. 

Der Kantonsrat hat die generelle Anhebung des Lohn-
niveaus von Kindergartenlehrpersonen im April 2021 
beschlossen. 

Weitere grosse Budgetabweichungen sind ab der 
Seite 10 in dieser Botschaft abgebildet. 

Investitionsrechnung
In der Investitionsrechnung 2022 wird mit Brutto-
investitionen von CHF 1  799  600.– gerechnet.

• CHF 1  189  600.–  Wasserwerk
• CHF 220  000.–  Lüftungs- und Klimaanlage für 

das Gemeindehaus Achse
• CHF 210  000.–  Abwasserbeseitigung 
• CHF 180  000.–  Feuerwehr, Ersatz des Mann-

schaftstransportfahrzeuges

Abschreibungen
Mit dem Inkrafttreten des neuen Finanzhaushaltsge-
setztes und der neuen Finanzhaushaltsverordnung 
des Kantons werden die Abschreibungen ab 2021  
linear (betragsmässig gleichbleibend) anstelle von 
degressiv (fester Abschreibungssatz auf dem Rest-
buchwert – ohne weitere Investitionen reduziert sich 
der Abschreibungsaufwand jedes Jahr) vorgenom-
men. 

Aufgrund der Änderung der Abschreibungsmethode 
hat sich der Abschreibungsaufwand im Jahr 2022 auf 
CHF 508  200.– reduziert. Im Budget 2020 waren noch 
CHF 1 055  300.– für den Abschreibungsaufwand vorge-
sehen. Die Abschreibungsaufwände nehmen system-
bedingt wieder zu (lange vorgegebene Abschrei-
bungsdauer, viele Investitionen erst vor kurzer Zeit 
getätigt). Im Finanzplanjahr 2025 werden voraussicht-
lich CHF 753  200.– als Abschreibungsaufwand an-
fallen. Ein weiterer wesentlicher Grund für die tiefen 
Abschreibungen sind die in den letzten Jahren vorge-
nommenen zusätzlichen (freiwilligen) Abschrei-
bungen, welche nun die zukünftigen Erfolgsrech-
nungen der Gemeinde Rothenthurm positiv entlasten. 

Zinsen
Erfreulich sieht die Situation beim Zinsaufwand aus. 
Im Jahr 2021 konnten zwei langfristige Darlehen im 
Gesamtbetrag von CHF 2,1 Mio. mit den Zinssätzen 
von 1,75 % und 2,60 % zurückgezahlt werden. Die neu 
aufgenommenen Passivdarlehen müssen derzeit maxi-
mal zu 0,23 % verzinst werden. Aufgrund der aktuel-

2   Überblick Voranschlag 2022  
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len sehr günstigen Zinssituation kann mit einem we-
sentlich tieferen Gesamtzinsaufwand gerechnet 
werden, obwohl zukünftig weitere Darlehen aufge-
nommen werden müssen.  

Spezialfinanzierungen
Die vier Spezialfinanzierungen (Wasserwerk, Abfall-
wirtschaft, Abwasserbeseitigung und Feuerwehr) 
wiesen per Anfang 2021 ein Guthaben zwischen 
CHF 706.87 und CHF 174  643.95 gegenüber der Ge-
meinde Rothenthurm aus. Bei den Spezialfinanzie-
rungen wird jedes Jahr im Budgetprozess überprüft, 
ob eine Anpassung der Gebühren notwendig ist oder 
nicht. 

Wasserwerk
Es sind keine Änderungen der Gebühren geplant. Der 
jährliche Zuschuss aus Gemeindemitteln von 
CHF 20  000.– wird aufgrund der positiven Zukunfts-
aussichten der Spezialfinanzierung eingestellt. 

Abfallwirtschaft
Auf eine Gebührenerhöhung wird verzichtet. Statt-
dessen wird neu mit einem Zuschuss aus Gemeinde-
mitteln von CHF 20  000.– das Defizit aus der Grüngut-
entsorgung ausgeglichen. 

Abwasserbeseitigung
Bei der Abwasserbeseitigung fallen grössere Unter-
haltsarbeiten an:

–   Sanierung des Daches der Abwasserreinigungs-
anlage Mösli, Kosten rund CHF 45  000.–

–   Erschliessung Rittlisgatter, Kosten rund CHF  50  000.–

Die jährlichen Betriebskosten werden höher:
–   Erhöhung der Entsorgungsgebühren für den Klär-

schlamm durch den Bezirk Einsiedeln, Mehrkosten 
von jährlich rund CHF  25 000.–.

Auch die Erstellung von Meteorleitungen an der Dorf-
bach- und Arzthausstrasse belastet die Spezialfinan-
zierung. Zusätzlich werden die Videokanalfahrten mit 
anschliessender Auswertung durch den Ingenieur 
und den nachfolgenden nötigen Reparaturen der 
Schmutzwasserleitungen weiter vorangetrieben, was 
zusätzlichen Aufwand in den nächsten Jahren mit 
sich bringt. Damit nur eine massvolle Erhöhung der 
Gebühren notwendig wird, wurde der Zuschuss aus 
freien Mitteln (Einschuss von Steuergeldern in die 
Spezialfinanzierung) von jährlich CHF  30 000.– auf 
CHF  50 000.– erhöht. Die Mengengebühr bei der Ab-
wasserbeseitigung erfährt eine Erhöhung um 25 Rap-
pen pro verbrauchtem Kubik auf CHF  2.65 (+ 10 %).

Feuerwehr
Im Gegenzug können bei der Spezialfinanzierung 
Feuerwehr die Feuerwehrersatzabgaben und die Lie-
genschaftsbeiträge um 10 Prozent gesenkt werden. 

Steuereinnahmen
Die Steuereinnahmen entwickeln sich für Rothen-
thurm trotz Pandemie (COVID-19) positiv. 

Per 1. Januar 2022 tritt im Kanton Schwyz der Gegen-
vorschlag zur Mittelstandsinitiative in Kraft. Dieser 
beinhaltet eine steuerliche Entlastung für Familien 
und Rentner (Abzugsmöglichkeiten werden erhöht). 
Gemäss einer Statistik der kantonalen Steuerverwal-
tung Schwyz könnte dies für die Gemeinde Ro-
thenthurm eine jährliche Steuereinbusse von ca. 
CHF  125 000.– sein. Dies entspricht in etwa acht Steu-
erfussprozenten. Der gesamte Steuerertrag 2022 
wurde aufgrund der effektiven Zahlen per Ende  
August 2021 mit einem neuen Gemeindesteuerfuss 
von 140 % berechnet.

Eigenkapital / Steuerfuss
Das Eigenkapital der Gemeinde Rothenthurm betrug 
per Ende 2020 rund 3,8 Mio. Franken. Durch die  
Umstellung auf HRM2 im Jahr 2021 (gesetzlich not-
wendige Aufwertung des Finanzvermögens) erfährt 
das Eigenkapital eine weitere Erhöhung. Zusammen 
mit dem erwarteten positiven Ergebnis 2021 ist ein 
Anstieg des Eigenkapitals (Konto 2999.00 Kumulierte 
Ergebnisse der Vorjahre) auf mindestens 4,8 Mio. 
Franken sehr gut möglich. Wenn die budgetierten Er-
gebnisse bis 2025 wie geplant eintreffen, würde das 
Konto 2999.00 (Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre) 
Ende 2025 immer noch mindestens zwei Millionen 
Franken betragen. 

Der Gemeinderat ist deshalb der Ansicht, dass trotz 
den budgetierten Verlusten in den Jahren 2022 – 2025 
aufgrund des vorhandenen Eigenkapitalpolsters eine 
Steuerfussreduktion von 160 % auf 140 % nachhaltig 
und gerechtfertigt ist. Zumal in den letzten vier Jah-
ren immer ausserordentliche (freiwillige) Abschrei-
bungen getätigt wurden (gesamthaft CHF  2 686 791.–), 
damit der Abschreibungsaufwand in den Folgejahren 
tiefer gehalten werden kann. Die Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler der Gemeinde Rothenthurm sollen 
von einer weiteren Steuerfuss reduktion profitieren 
dürfen. 

Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt 

a)   den Voranschlag der Erfolgsrechnung mit einem 
Aufwandsüberschuss von CHF  720 000.–  
zu genehmigen, 

b)   den Voranschlag der Investitionsrechnung mit 
den Nettoinvestitionen von CHF  1 654 600.–  
zu genehmigen, 

c)   den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 140 % einer 
Einheit festzusetzen, 

d)  den Finanzplan zur Kenntnisnahme. 
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2.2    Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission (RPK) an die 
Stimmberechtigten der Gemeinde Rothenthurm zum Voranschlag 2022

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir ge-
mäss §§ 50 und 51 des Finanzhaushaltsgesetzes 
für die Bezirke und Gemeinden den Voranschlag 
2022 (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) 
als Bestandteil des Finanzplanes 2022  –  2025 inklu-
sive Steuerfuss für das Voranschlagsjahr beurteilt.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Fi-
nanzplan sowie der Voranschlag den gesetzlichen 
Bestimmungen. Die aufgezeigte Entwicklung der 
Gemeinde erachten wir als vertretbar.

Der vom Gemeinderat vorgeschlagene Steuerfuss 
von 140 % einer Einheit beurteilen wir als ange-
messen.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission
Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag 
mit einem Aufwandsüberschuss von CHF  720  000 
inklusive einem Steuerfuss von 140 % einer Einheit 
sowie Nettoinvestitionen von CHF 1 654  600 zu ge-
nehmigen.

Rothenthurm, 18. Oktober 2021

Die Rechnungsprüfungskommission:

Dominik Schuler, Präsident Tamara Schuler Bruno Felder
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Gebühren Abfallwirtschaft Abwasser- Wasserwerk Feuerwehr 
  beseitigung

Feuerwehrsteuer/Liegenschaftsersatzabgabe ab 1.1.2014    +  10% 

Feuerwehrsteuer/Liegenschaftsersatzabgabe ab 1.1.2017    +  10% 

Feuerwehrsteuer/Liegenschaftsersatzabgabe ab 1.1.2022    –  10% 

Anschlussgebühren Bauten ab 1.1.2014   + 20%   + 20%   
Anschlussgebühren Bauten ab 1.1.2015    + 20%

Grundgebühr ab 1.1.2013  55.00   90.00   84.50   
Grundgebühr ab 1.1.2014  60.00   108.00   110.00   
Grundgebühr ab 1.1.2015  75.00   108.00   110.00

Mengengebühren bis 31.12.2000 (mehr m3)   2.20   1.20  

01.01.11   2.00   1.15  
01.01.13   2.00   1.50  
01.01.14   2.40   1.95 
01.01.22  2.65 1.95

6.  Zusammenstellung Kosten Gebühren Abfallwirtschaft,  
Abwasserbeseitigung, Wasserwerk und Feuerwehr

Abwasser zuzüglich 7,7 % Mehrwertsteuer
Wasser zuzüglich 2,5 % Mehrwertsteuer

7. Steuersätze für Natürliche Personen

Jahr 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Kanton Schwyz 130 * 150 150 160 170 170 170 145 120 120 120

Bezirk Schwyz 50 * 50 50 55 55 60 60 60 60 60 50

Gemeinde Rothenthurm 140 * 160 170 170 170 180 180 180 180 180 180

Total ohne Kirchensteuer 320 * 360 370 385 395 410 410 385 360 360 350

Katholische Kirche 25 * 27 27 27 27 27 27 27 29 33 33

Reformierte Kirche 28 * 30 30 30 24 24 24 24 24 24 24

Total katholische Kirche 345 * 387 397 412 422 437 437 412 389 393 383

Total reformierte Kirche 348 * 390 400 415 419 434 434 409 384 384 374

*  Bis zur Drucklegung des Voranschlages sind die neuen Steuersätze von den zuständigen  
Versammlungen noch nicht genehmigt.
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GEMEINDE ROTHENTHURM

GA-Flexi Tageskarten 

Die Gemeinde Rothenthurm bietet pro Tag jeweils zwei unpersönliche SBB-
Generalabonnemente («GA-Flexi») der zweiten Klasse an. Die Tageskarte ermöglicht 
die freie Fahrt auf allen Strecken der SBB, RhB und PostAuto sowie den meisten 
konzessionierten Privatbahnen und vielen Schiffsbetrieben der Schweiz für nur  

CHF 40.00. 

Die Tageskarten können online (www.rothenthurm.ch), telefonisch (041 839 80 20) oder 

direkt am Schalter der Gemeindeverwaltung reserviert werden. 

Die Gemeindeverwaltung Rothenthurm 

wünscht Ihnen eine angenehme Fahrt. 

Online ist rasch ersichtlich, an welchen 

Tagen noch freie Tageskarten zur  

Verfügung stehen.  

Bitte beachten Sie die Verkaufsbedingungen auf unserer Website. 

Gemeinde Rothenthurm
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Notizen





Traktanden

1. Wahl von 3 Stimmenzählern

2. Nachtragskredite zu Lasten der Rechnung 2021

 Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung der Nachtragskredite von CHF 5  474.25 
für die Erfolgsrechnung 2021.

 Referent: Säckelmeister Alexander Huber-Amato

3. Vorlage des Voranschlags 2022

 Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Voranschlages 2021. 
 Der Gemeindesteuerfuss beträgt 140 % einer Steuereinheit (1,4 Einheiten).

 Referent: Säckelmeister Alexander Huber-Amato

4. Vorstellung der Bewerber/innen für die Gemeindeschreiberstelle

 Der Gemeinderat stellt die Bewerber / innen für die Gemeindeschreiberstelle vor.  
Es können den Bewerber / innen Fragen gestellt werden. 
Die Urnenwahl wird am Sonntag, 19. Dezember 2021, erfolgen. 

 Referent: Gemeindepräsident Stefan Beeler

Die Unterlagen zu den einzelnen Geschäften liegen, soweit erforderlich, bei der Gemeinde-
kanzlei zur Einsicht auf. Die Vorlagen 1 bis 3 werden an der Gemeindeversammlung  
abschliessend behandelt.  

 Der Gemeinderat

Einladung zur Gemeindeversammlung
Freitag, 10. Dezember 2021, 20.00 Uhr,  
in der Turnhalle des Mehrzweckgebäudes


